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§70
Auferlegung besonderer Pflichten 
durch das Gericht bei Vergehen

(1) Das Gericht kann dem Jugendlichen 
besondere Pflichten auferlegen, wenn diese 
unter Berücksichtigung der Schwere des 
Vergehens, der Lebens- und Erziehungs
verhältnisse des Jugendlichen und seiner 
moralischen und geistigen Entwicklung aus
reichen, um seine Bewährung in der Gesell
schaft durch eigene Leistungen zu sichern 
und seine Persönlichkeitsentwicklung durch 
sinnvolle, kontrollierbare Anforderungen 
zu fördern.

(2) Als Pflichten können insbesondere 
allein oder miteinander verbunden aufer
legt werden:
— Wiedergutmachung des Schadens durch 

eigene Leistung im Einverständnis mit 
dem Geschädigten;

— Durchführung unbezahlter gemeinnützi
ger Arbeiten in der Freizeit bis zur 
Dauer von zehn Arbeitstagen;

— Bindung an den Arbeitsplatz für eine 
Dauer bis zu zwei Jahren;

— Aufnahme oder Fortsetzung eines Lehr
oder Ausbildungsverhältnisses.
(3) Kollektive der Werktätigen, befä

higte und geeignete Bürger oder die Erzie
hungsberechtigten können für die Erfül
lung der Pflichten durch die Jugendlichen 
bürgen. Für die Übernahme und Beendi
gung der Bürgschaft gilt § 31 entsprechend.

(4) Entzieht sich der Verurteilte den 
ihm auferlegten Pflichten, kann das Ge
richt Jugendhaft bis zu zwei Wochen aus
sprechen, insbesondere, wenn das Kollektiv 
oder der Bürge dies beantragen.

Strafen ohne Freiheitsentzug

§71
Grundsatz

Bei Strafen ohne Freiheitsentzug gel
ten die Bestimmungen des 3. Kapitels un
ter Berücksichtigung der folgenden Beson
derheiten. Bei Vergehen Jugendlicher kön
nen Strafen ohne Freiheitsentzug auch aus
gesprochen werden, wenn sie im verletzten 
Gesetz nicht angedroht sind.

§72
Verurteilung auf Bewährung

(1) Die Verurteilung auf Bewährung 
kann bei Jugendlichen im Interesse ihrer 
persönlichen Entwicklung mit der Auflage 
verbunden werden, an Weiterbildungslehr
gängen teilzunehmen oder die Schulbildung 
abzuschließen.

(2) Bei der Verpflichtung eines Jugend
lichen zur Bewährung am Arbeitsplatz ist 
zu gewährleisten, daß die Lehre oder Be
rufsausbildung fortgesetzt oder die Arbeit 
mit einer weiteren Ausbildung oder Maß
nahme der beruflichen Weiterbildung ver
bunden wird.

§73
Geldstrafe als Hauptstrafe

Wird Geldstrafe als Hauptstrafe ange
wandt, so beträgt sie bei Jugendlichen 
höchstens 500,— Mark.

Strafen mit Freiheitsentzug

§74
Jugendhaft

(1) Jugendhaft kann angewandt werden, 
um bei einer weniger schwerwiegenden 
Straftat, bei der die Haftstrafe gesetzlich 
zulässig und die unverzügliche und nach
drückliche Disziplinierung erforderlich ist, 
einer weiteren Fehlentwicklung nachhaltig 
entgegenzuwirken.

(2) Jugendhaft wird für die Dauer von 
einer Woche bis zu drei Monaten ausge
sprochen. Das Gericht hat festzulegen, wenn 
die Jugendhaft nicht in das Strafregister 
einzutragen ist.

(3) Die Jugendhaft wird von Erwachse
nen getrennt vollzogen. Durch gesellschaft
lich nützliche Arbeit und sinnvolle Freizeit
gestaltung soll der Jugendliche zur Ord
nung und Disziplin angehalten werden.

(4) Die Dauer der Jugendhaft wird nach 
vollen Wochen und Monaten berechnet.

§ 75
Einweisung in ein Jugendhaus

(aufgehoben)


